Registrierkasse – Datenerfassungsprotokoll (DEP)

1. Führung des Datenerfassungsprotokolls (DEP)
Gemäß § 7 RKSV hat jede Registrierkasse ein Datenerfassungsprotokoll (DEP) zu führen. Darin sind sämtliche Barumsätze vollständig, einzeln und nachvollziehbar zu erfassen. Für jeden Barumsatz sind zumindest die Belegdaten gemäß § 132a Abs. 3 BAO festzuhalten.
Trainings- und Stornobuchungen sind wie Barumsätze zu behandeln und ebenfalls im DEP zu erfassen.
Zusätzlich sind die Inhalte des maschinenlesbaren Codes der Barumsätze gemeinsam mit den zugehörigen Umsatzdaten im DEP zu speichern.
2. Sicherung des DEP
Das Datenerfassungsprotokoll ist zumindest vierteljährlich auf einem elektronischen, externen Medium unveränderbar zu sichern. Diese Sicherung unterliegt der allgemeinen Aufbewahrungspflicht gemäß § 132 BAO (Unveränderbarkeit und Wiederherstellbarkeit der Daten.
3. Geeignete externe Medien
Als externe Medien kommen insbesondere geeignete Datenträger oder externe Speichersysteme in Betracht, sofern diese vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind und Veränderungen ausgeschlossen sind.
Werden die Daten verschlüsselt gespeichert, muss eine inhaltsgetreue Wiederherstellung jederzeit möglich sein.
4. Export des DEP
Das Datenerfassungsprotokoll muss jederzeit auf einen externen Datenträger im gesetzlich definierten Exportformat laut Z 3 der Anlage zur RKSV exportiert werden können.
5. Bereitstellung im Prüfungsfall
Die Daten sind organisatorisch so vorzuhalten, dass sie im Fall einer abgabenbehördlichen Prüfung ohne unnötigen Aufschub bereitgestellt werden können. Dies kann etwa durch Übergabe eines Datenträgers oder durch Zugriff auf eine externe Speicherlösung erfolgen.
Hinweis:
Diese Unterlage dient der allgemeinen Information von Unternehmern und ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung.

